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1. Vorhabenbeschreibung 

Die Stadt Radolfzell plant, die im Flächennutzungsplan 2015 ausgewiesenen Siedlungserweiterungs-

flächen „Im Tal I“ und „Im Tal II“ östlich von Markelfingen städtebaulich zu erschließen.  

 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes (rote Umrandung); Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW, abgerufen 

am 05.02.2018, unmaßstäblich 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Gesamtfläche von ca. 5,7 ha. Hiervon sind 

3,2 ha allgemeines Wohngebiet, 1,0 ha öffentliche Verkehrsfläche und 1,5 ha öffentliche Verkehrs-

fläche.  

Der Bebauungsplan erlaubt eine Bebauung als Allgemeines Wohngebiet. Zulässig sind zwei Geschos-

se, die maximale Traufhöhe liegt bei 6,5 m, die maximale Firsthöhe bei 11 m. Die GRZ liegt zwischen 

0,25 am westlichen Gebietsrand und 0,4 in der Mitte des Plangebietes. Geplant ist eine Bebauung 

mit Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften, Kettenhäusern, Reihenhäusern und Mehrfamilienhäu-

sern. 

Die Erschließung erfolgt für den Kfz-Verkehr über die Kaltbrunner Straße im Nordosten. Der  Fuß- 

und Radverkehr ist zusätzlich an die Laurentiusstraße angeschlossen.  

Die großzügigen öffentlichen Grünflächen ermöglichen eine intensive Einbindung des geplanten 

Wohngebietes in das hochwertige und empfindliche Landschafts- und Ortsbild sowie die Freihal-

tung der ortsprägenden Sichtbezüge von den Aussichtspunkten/Spazierwegen auf die denkmalge-

schützte Laurentiuskirche und die Pfarrhäuser. Zudem erhält die Laurentiusstraße als wichtiger Spa-

zierweg in die Landschaft einen kulturlandschaftlich attraktiven Grünstreifen mit blütenreichen 

Wiesen und Obstbäumen, so dass die hohe Naherholungsqualität erhalten werden kann.  
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Abbildung 2: Auszug aus dem Bebauungsplan „Im Tal“, fsp Stadtplanung (2019), unmaßstäblich 

 

2. Fachplanungen  

Regionalplan 

Im Regionalplan Hochrhein-Bodensee (2000) ist das Plangebiet bereits als geplante Siedlungsfläche 

„Wohnen“ dargestellt. Des Weiteren liegen die Flächen innerhalb eines Ausschlussgebietes für den 

Abbau oberflächennaher Rohstoffe. 

 

Abbildung 3: Auszug aus dem Regionalplan Hochrhein-Bodensee (2000), Plangebiet: rot, unmaßstäblich  
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Flächennutzungsplan Radolfzell (2006) 

Im wirksamen Flächennutzungsplan 2006 (siehe Abbildung 4) ist die geplante Wohnbaufläche als 

Siedlungserweiterungsfläche und die Grünfläche zur Kirche hin als geplante Grünfläche ausgewie-

sen. Die geplante rahmende Grünfläche im Süden und Osten ist im Flächennutzungsplan als land-

wirtschaftliche Nutzfläche dargestellt. Der Umfang bewegt sich jedoch im Unschärfe-Bereich des 

Flächennutzungsplans. 

 

 

Abbildung 4: Auszug aus dem Flächennutzungsplan Radolfzell (2006), Quelle: Geoportal Raumordnung, abge-

rufen am 06.02.2018, unmaßstäblich, Plangebiet: Rote Umrandung 

 

Im Maßnahmenkonzept des Landschaftsplanes 2005 sind die Siedlungserweiterungsfläche und die 

Grünfläche ebenfalls dargestellt. Als Maßnahmen zur Gestaltung und Entwicklung von Natur und 

Landschaft werden die Anlage von Feldgehölzen und Heckenpflanzungen sowie eine entsprechende 

Ortsrandgestaltung im Osten empfohlen. 
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3. Schutzgebiete  

Durch das geplante Wohngebiet sind keine Natura 2000-Gebiete, Naturschutz- oder Landschaft-

schutzgebiete, Wasserschutzgebiete sowie nach § 30 BNatSchG / § 33 NatSchG geschützten Biotope 

direkt betroffen. Das Plangebiet grenzt im südlichen Bereich mit geringen Überschneidungen an das 

Landschaftsschutzgebiet Nr. 3.35.009 „Bodanrück“. Aufgrund der Festsetzungen von öffentlichen 

Grünflächen im Bereich der geringfügigen Überschneidung mit dem LSG steht die Planung nicht im 

Widerspruch zu den Vorgaben der LSG-Verordnung. Für den rd. 145 m östlich liegenden, geschütz-

ten Biotop „Hecke östlich Markelfingen“ (Nr. 182203351095) sind keine erheblichen negativen 

Auswirkungen zu erwarten. 

Die nächstgelegenen Natura 2000-Gebiete sind das FFH-Gebiet „Bodanrück und westl. Bodensee“ 

(Nr. 8220341) und das Vogelschutzgebiet „Bodanrück“ (Nr. 8220402). Diese liegen ca. 100 m süd-

lich. Zusätzlich grenzen südlich an das Plangebiet zwei FFH-Mähwiesen an. Die Natura 2000-

Gebiete werden durch die geplante Wohnbebauung nicht über den Boden-, Luft- oder Wasserpfad 

beeinträchtigt.  

 

Abbildung 5: Schutzgebiete und FFH-Mähwiesen im Umfeld des Plangebietes (rot umrandet); Quelle: LUBW, 

05.08.2016 
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4. Fachplan landesweiter Biotopverbund  

Südlich und östlich des Plangebietes sind Flächen des Biotopverbundes feuchter und mittlerer 

Standorte vorhanden. Der ca. 300 m südöstlich liegende Litzelsee ist als Kernfläche feuchter Stand-

orte ausgewiesen. Als Kernflächen mittlerer Standorte sind mehrere östlich von Markelfingen lie-

gende Streuobstwiesen ausgewiesen. Flächen des Biotopverbundes trockener Standorte sind im 

Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden. Der Biotopverbund wird durch das Bauvorhaben nicht 

beeinträchtigt.  

Im Umfeld des Vorhabens sind keine Wildtierkorridore nach Generalwildwegeplan vorhanden.  

 

Abbildung 6: Fachplan landesweiter Biotopverbund im Umfeld des Plangebietes, Plangebiet: rote Umrandung, 

Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW, abgerufen am 02.02.2018, unmaßstäblich 

 

5. Hochwassergefahrenkarte 

Im Plangebiet sind keine Überflutungsflächen vorhanden.  
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6. Bestandsanalyse 

Das Plangebiet schließt nördlich an die bestehende Wohnsiedlung und westlich an die historische 

Pfarrkirche St. Laurentius mit Friedhof an. Nördlich bildet die teilweise mit einbezogene Kaltbrunner 

Straße, südwestlich ein asphaltierter Wirtschaftsweg und südlich ein geschotteter Feldweg die 

Grenze zum Plangebiet. Der asphaltierte Wirtschaftsweg und der Feldweg sind als Rad- und Wan-

derweg ausgewiesen. Das Plangebiet steigt Richtung Osten gleichmäßig bis zum „Würtembergle“ an. 

Von dem höher gelegenen Weg im Süden bestehen bedeutende Blickbeziehungen zur Pfarrkirche 

und zur umgebenden freien Landschaft (Gnadensee, Zeller See, Mettnau, Höri, Hegauer Vulkanland-

schaft, Markelfinger Hügellandschaft, Bodanrück). 

6.1 Boden 

Der westliche Bereich des Plangebietes liegt im Bereich der Würmeiszeitlichen Schotterfluren im 

westlichen Bodenseegebiet. Der östliche Bereich liegt in einer Jungmoränenlandschaft mit Drumlin-

feldern. Die Bodenleitart ist im Westen eine Parabraunerde aus kalkhaltigem Schotter und im Osten 

eine Parabrauerde aus Geschiebemergel. Es herrschen Böden aus Lehmsand, Schluff und Lehm vor. 

Die Böden sind im Westen eher skelettreich und meist flach- bis mittelgründig und im Osten eher 

skeletthaltig und meist mittel- bis tiefgründig (Quelle: Wasser- und Bodenatlas).  

Das Klassenzeichen der betroffenen Flurstücke ist sL, 4, D. Es herrschen somit gute bis mittelmäßige 

Böden aus sandigem Lehm diluvialen Ursprungs vor.  

Die Böden haben eine mittlere natürliche Bodenfruchtbarkeit, eine mittlere bis hohe Bedeutung als 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und eine hohe Bedeutung als Filter und Puffer für Schadstoffe. 

Als Standort für natürliche Vegetation ist keine hohe oder sehr hohe Bedeutung ausgewiesen. 

Das Plangebiet ist bisher unbebaut, die Böden sind bis auf einen Fußweg mit wassergebundenem 

Belag und die in Plangebiet liegenden Straßen unversiegelt. Durch Versiegelung im Umfang von 

max. 9.733 m² (jeweilige Wohngebietsfläche mal GRZ + 50 % Nebenanlagen) zzgl. Verkehrsflächen) 

gehen sämtliche Bodenfunktionen verloren, daher stellt die geplante Bebauung eine erhebliche 

Beeinträchtigung für das Schutzgut Boden dar.  

Minimierungsmaßnahmen zur Verringerung des Eingriffes:  

M1 Schutz des Oberbodens  

M2 Baustelleneinrichtungsflächen nur innerhalb der Baugrundstücke und Verkehrsflächen 

M3 Verwendung offenporiger Beläge 

M4 Muldenversickerung von Niederschlagswasser 
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6.2 Fläche 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes gehen 5,7 ha bisher unversiegelte landwirtschaftliche 

Nutzfläche verloren. Der Bebauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Im Ortsteil 

Markelfingen ist gemäß FNP keine weitere geplante Wohnbaufläche vorhanden.  

Die GRZ liegt zwischen 0,25 und 0,4. Dies entspricht einer lockeren, bedingt flächensparenden Be-

bauung. Die GRZ ist jedoch der Anpassung an den Charakter der umgebenden dörflichen Bebauung 

geschuldet. Die GRZ von 0,4 entspricht der maximalen Überbauung für Allgemeine Wohngebiete, 

wurde jedoch nur für einen sehr kleinen Bereich des Plangebietes festgesetzt.  

6.3 Wasser 

Oberflächengewässer: Nordwestlich des Plangebietes fließt in ca. 90 m Entfernung in der Ortslage 

von Markelfingen der „Mühlenbach“ (Gewässer zweiter Ordnung von wasserwirtschaftlicher Bedeu-

tung). Der Bodensee liegt ca. 400 m südlich. Die Oberflächengewässer werden nicht erheblich be-

einträchtigt. Es ist eine breitflächige Rückhaltung und Pufferung der Niederschläge in der Grünflä-

che zwischen Kirche und Wohngebiet vorgesehen. Der Notüberlauf soll in den Mühlenbach abge-

schlagen werden. Das Plangebiet liegt außerhalb von Überschwemmungsflächen bis HQ100.  

Grundwasser: Das Gebiet liegt in der hydrogeologischen Einheit „Fluvioglaziale Kiese und Sande im 

Alpenvorland“ (Grundwasserleiter). Es besteht eine Vorbelastung durch Versiegelung in sehr gerin-

gem Umfang. Stoffeinträge aus der landwirtschaftlichen Ackernutzung sind nicht vollständig aus-

zuschließen. Erhöhte Schadstoffeinträge ins Grundwasser sind aufgrund der hohen Funktion der 

Böden als Filter und Puffer nicht zu erwarten.  

Die Verringerung der Grundwasserneubildungsrate durch Versiegelung in einem Umfang von 

9.733 m² zzgl. Verkehrsflächen stellt eine geringe Beeinträchtigung dar, zumal der Eingriff durch 

Pufferung und teilweise Versickerung vor Ort gemindert werden kann. Die Umsetzung folgender 

Maßnahmen dient der Eingriffs-Minimierung:  

V3 Verzicht auf Eindeckung der Dächer aus unbeschichtetem Metall 

M3 Verwendung offenporiger Beläge 

M4 Muldenversickerung von Niederschlagswasser 

6.4 Klima / Luft 

Die landwirtschaftlichen Flächen im Gebiet dienen der Kaltluftentstehung bzw. Sammlung in der 

natürlichen Geländemulde. Diese hat aufgrund der Neigung und Exposition keine Siedlungsrelevanz 

für die nördlich angrenzende Wohnbebauung und nur eine geringe Relevanz für den Ortskern. 

Durch die Grünschneisen entsteht eine gute Durchlüftung des Gebietes.  

Im Plangebiet sind bisher 12 Obstbäume vorhanden. Hiervon werden vier Bäume an der Kirchen-

mauer/-hecke zum Erhalt festgesetzt. Als Minimierung des Eingriffes durch den Wegfall von Obst-

bäumen und als Klimaanpassungsmaßnahme werden neue Gehölze gepflanzt. 

Aufgrund der geplanten Durchlüftungsschneisen und intensiven Durchgrünung sind keine erhebli-

chen negativen Auswirkungen der geplanten Bebauung auf das Lokalklima und die Luftqualität zu 

erwarten.  
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V1 Erhalt und Sicherung von Bäumen 

M3 Verwendung offenporiger Beläge 

M6 Pflanzung von Bäumen 

M7 Anlage einer parkartigen öffentlichen Grünfläche mit blütenreichen Wiesenflächen und 

bespielbaren Landschaftselementen 

M8 Pflanzung von Sträuchern im Osten 

M11 Baumpflanzungen auf Privatgrundstücken 

6.5 Tiere 

Fledermäuse 

In der nordwestlich angrenzenden Kirche St. Laurentius existiert ein überregional bedeutsames Vor-

kommens des Großen Mausohr (Myotis myotis). Im Jahr 2015 wurden Untersuchungen durchge-

führt, um mögliche Konflikte mit der geplanten Wohnbebauung frühzeitig auszuschließen.  

Die Untersuchung der Ausflugwege durch Herrn Dr. Wolfgang Fiedler (siehe Abbildung 7 und An-

hang III) belegen, dass die Abflugrichtungen vorwiegend in nordöstliche Richtung stattfinden. Die 

Untersuchung wurde im Sommer 2018 durch die Gutachter erneut verifiziert. Die vorgeschlagenen 

Maßnahmen zur Konfliktminimierung wurden in die Maßnahmenkonzeption mit aufgenommen.  

Eine Verletzung oder Tötung einzelner Individuen ist unter Berücksichtigung geeigneter Rodungs-

zeiten (V2) nicht zu erwarten.  

Bei Reduzierung der Lichtemissionen (M5) sowie Erhalt (V1) und Pflanzung von Bäumen (M6) in der 

Grünfläche zwischen Kirchenareal und Wohngebiet ist keine Störung der Flugleitbahn durch Be-

leuchtung zu erwarten.  

Fortpflanzungshabitate und Ruhestätten besonders geschützter Vogelarten sind im Plangebiet nicht 

vorhanden.  

 

Abbildung 7: Abflugrichtungen der Mausohren (dicke Pfeile geben stärker frequentierte Wege an)  

                     Quelle: Bericht zur Untersuchung der Ausflugwege der Mausohren, Dr. Fiedler 01.11.2015 
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Vögel 

Die Obstbäume an der Grenze zum Kirchengrundstück im Nordwesten  (insbes. Nummern 1, 2, 4 

und 5) weisen Höhlen auf und haben eine potentiell hohe Bedeutung für die Avifauna. Vier Bäume 

sind zum Erhalt festgesetzt.  

Aufgrund der sonstigen Biotopausstattung ist im Gebiet kein Vorkommen besonderer oder streng 

geschützter Vogelarten zu erwarten. Die vorhandenen Obstbäume mit Höhlen werden erhalten. Es 

entsteht kein Verlust von Ruhe- oder Fortpflanzungsstätten. Das Gebiet dient als Nahrungshabitat 

für Vögel, auch für die ortsansässigen Greifvögel, welche aber jeweils einen großen Aktionsraum zur 

Jagd nutzen. Durch die Überbauung der Fläche mit Wohngebäuden und Gärten entsteht keine er-

hebliche Beeinträchtigung, da im Umfeld ausreichend Flächen mit ähnlicher Ausstattung vorhanden 

sind.  

Wenn Gehölze außerhalb der Brutzeit von Vögeln gerodet werden (V2) sowie der Vogelschlag an 

Glas vermieden wird (M11), besteht keine Gefahr des Tötens von Tieren.  

Reptilien 

Das Gebiet hat aufgrund seiner Biotopausstattung für Reptilien keine Bedeutung. 

Sonstige naturschutzfachlich bemerkenswerte Tierarten 

Naturschutzfachlich bedeutsame Arten sind nicht zu erwarten.  

Folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen dienen der Vermeidung von Verbots-
tatbeständen (V1, V2, M5) und der Minimierung von Eingriffsfolgen: 

V1 Erhalt und Sicherung von Bäumen 

V2 Freiräumen des Baufeldes außerhalb der Vogelbrutzeit 

M5 Reduktion von Lichtemissionen  

M6 Pflanzung von Bäumen 

M7 Anlage einer parkartigen öffentlichen Grünfläche mit blütenreichen Wiesenflächen und 

bespielbaren Landschaftselementen 

M8 Pflanzung von Sträuchern im Osten 

M9 Bodenfreiheit von Einfriedungen zum Schutz der Tierwelt 

M10 Bauliche Vermeidung von Transparenzsituationen und von großflächig spiegelnden Glas-

scheiben 

M11 Baumpflanzungen auf Privatgrundstücken 
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6.6 Pflanzen / Biotope / Biologische Vielfalt 

Die Flächen innerhalb des Plangebietes werden bis auf die verkehrlich genutzten Randbereiche 

landwirtschaftlich genutzt. Im Anschluss an die Pfarrkirche befindet sich eine Fettwiese mit einzel-

nen älteren Obstbäumen (siehe Baumbestandsliste im Anhang). Es handelt sich um eine wüchsige, 

von Grasarten dominierte Fettwiese. Kräuter sind nur in geringer Dichte vertreten und werden von 

typischen Nährstoffzeigern dominiert. Die anschließend großflächig intensiv genutzten Ackerflä-

chen weisen keine nennenswerte Wildkrautflora auf und werden von einem schmalen Fettwiesen-

streifen mit einzelnen älteren Obstbäumen unterbrochen. Die Fettwiese besitzt eine mäßig artenrei-

che Ausprägung mit Vorkommen wertgebender Krautarten wie der Wiesen-Witwenblume (Knautia 

arvensis) und der Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea).  

Durch die Bebauung gehen gering- bis mittelwertige Biotoptypen verloren, wodurch ein erheblicher 

Eingriff in den Naturhaushalt entsteht. Dieser wird durch die Maßnahmen zur Eingrünung gemin-

dert. Vier der vorhandenen Obstbäume werden zum Erhalt festgesetzt. Um den Wegfall der übrigen 

Bäume zu minimieren, werden zahlreiche neue Bäume gepflanzt und zwei neue Grünflächen ange-

legt.  

V1 Erhalt und Sicherung von Bäumen 

M6 Pflanzung von Bäumen 

M7 Anlage einer parkartigen öffentlichen Grünfläche mit blütenreichen Wiesenflächen und 

bespielbaren Landschaftselementen 

M8 Pflanzung von Sträuchern im Osten 

M11 Baumpflanzungen auf Privatgrundstücken 

6.7 Landschafts- und Ortsbild / Erholung 

Das Plangebiet liegt östlich angrenzend an die Siedlungsfläche von Markelfingen an einem Hang, 

der sich von der Siedlung aus nach Osten leicht ansteigt. Von der K 6168 aus bestehen Blickbezüge 

über das Plangebiet in die freie Landschaft. Diese werden durch die Bebauung unterbrochen. Zudem 

verändern sich die Blickbezüge vom höher gelegenen südlich an das Plangebiet angrenzenden Fuß- 

und Radweg. Die vorhandenen Obstbäume strukturieren das Gebiet. Die negativen Auswirkungen 

durch den Wegfall der Bäume werden durch die umfangreichen Neupflanzungen gemindert. Das 

Gebiet selbst kann aufgrund fehlender öffentlicher Wege nicht zur Naherholung genutzt werden. 

Südlich an das Plangebiet angrenzend verläuft der Bodensee-Rundwanderweg.  

V1 Erhalt und Sicherung von Bäumen 

M3 Verwendung offenporiger Beläge 

M5 Reduktion von Lichtemissionen  

M6 Pflanzung von Bäumen 

M7 Anlage einer parkartigen öffentlichen Grünfläche mit blütenreichen Wiesenfläche und be-

spielbaren Landschaftselementen 

M8 Pflanzung von Sträuchern im Osten 

M11 Baumpflanzungen auf Privatgrundstücken 
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Bei vollständiger Umsetzung aller genannter Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, insbe-

sondere der Anlage einer Grünfläche und der Pflanzung von Bäumen, entstehen keine erheblichen 

negativen Auswirkungen auf Landschafts- und Ortsbild, sowie die Erholungsfunktion.  

6.8 Mensch / Lärm / Geruch 

Östlich an das Plangebiet angrenzend verläuft die K 6168. Auf dieser fahren im Schnitt 793 Kfz pro 

24 h (Quelle: Bundesweite Straßenverkehrszählung 2015).  

Im Umfeld des Plangebietes sind keine Geruch emittierenden Betriebe vorhanden. Die geringfügige 

Zunahme der Lärmbelastung durch vermehrtes Verkehrsaufkommen in der Laurentiusstraße und 

Kaltbrunner Straße ist nicht erheblich.  

6.9 Kultur- und Sachgüter 

Als Kulturgut ist die westlich angrenzende Kirche St. Laurentius zu nennen. Diese wurde im Jahr 

1462 erbaut und prägt von Osten aus betrachtet den bestehenden Ortsrand. Durch die Bebauung 

verändert sich der Blick von der freien Landschaft aus auf die Kirche und den bestehenden Orts-

rand. Die negativen Wirkungen werden durch die Anlage einer breiten Grünfläche im Westen des 

Plangebietes, die einen Abstand zur Kirche wahrt, gemindert. Zusätzlich werden zahlreiche Bäume 

an den Rändern des Plangebietes gepflanzt.  

Als Sachgüter sind die bestehenden Obstbäume und landwirtschaftlichen Nutzflächen mit mittlerer 

Bedeutung als Standort für Kulturpflanzen vorhanden. Vier der Obstbäume können erhalten wer-

den.  
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7. Maßnahmen zur Vermeidung (V) und Minimierung (M) von Eingriffen 

und zur Grünordnung sowie Ökokontomaßnahme (Ö)  

V1 Erhalt und Sicherung von Bäumen 

Maßnahme 

Die im Maßnahmenplan markierten vier Obstbäume (Nr. 1, 2, 5, 6; Beschreibung siehe Baumliste) 

sind durch fachgerechte Pflege dauerhaft zu erhalten und zu sichern. Bei Abgang sind Gehölze 

gleichwertig mit autochthonem Pflanzmaterial zu ersetzen. Während der Bauzeiten ist der Traufbe-

reich der Bäume durch einen stabilen Zaun zu schützen. Die Vorgaben der DIN 18920 und Ras-LP4 

sind zu beachten. 

Begründung 

Schutzgut Pflan-

zen/Tiere: 

Erhalt der Habitatfunktion für Tiere (Vögel, Fledermäuse) als Brut-, 

Rückzugs- und Nahrungsraum, Leitlinie für Fledermäuse 

Schutzgut Klima/Luft: Schadstoff-/Staubfilter, bioklimatisch ausgleichende Wirkung durch 

Transpiration, Beschattung 

Schutzgut Landschaft: Erhalt landschaftsbildprägender Strukturen, Eingrünung 

Festsetzung § 9 (1) 25b BauGB, Hinweis im Bebauungsplan 

 

V2 Freiräumen des Baufeldes außerhalb der Vogelbrutzeit 

Maßnahme 

Rodungen von Gehölzen sowie das Freiräumen des Baufeldes im Vorfeld der Erschließungs- und 

Bauarbeiten sind ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit, also vom 011. Oktober bis zum 28./29. 

Februar, auszuführen. In zwingenden Ausnahmefällen kann von der vorgegebenen Frist abgewichen 

werden, wenn durch eine fachkundige Begutachtung sichergestellt wird, dass kein Gelege von den 

Arbeiten betroffen ist.  

Begründung 

Schutzgut Pflan-

zen/Tiere: 

Vermeidung der Beeinträchtigung von brütenden Vögeln und Zerstörung 

von Brutplätzen 

Festsetzung Hinweis im Bebauungsplan 
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V3 Verzicht auf Eindeckung der Dächer aus unbeschichtetem Metall 

Maßnahme 

Dächer dürfen keine flächigen Eindeckungen aus unbeschichtetem Metall (Kupfer, Zink, Titanzink, 

Blei) besitzen. Kunststoffbeschichtete Metalle sind als Dacheindeckung zugelassen. Untergeordnete 

Bauteile (Dachrinnen, Verwahrungen, etc.) dürfen aus den beschriebenen Metallen bestehen. 

Begründung 

Schutzgut Wasser: Vermeidung einer Beeinträchtigung des Grundwassers.  

Dachabdeckungen aus unbeschichtetem Metall erhöhen den Gehalt an 

Schwermetallen im Dachabfluss. Um eine Beeinträchtigung des Grund- und 

Oberflächenwassers zu vermeiden, ist auf eine Eindeckung der Dächer mit 

den vorgenannten Materialien zu verzichten. Gemäß „Leitfaden Nachhalti-

ges Bauen“ (BMVBS 2001) wird empfohlen, für abflusswirksame Flächen 

Materialien zu wählen, die einen nachhaltigen Stoffaustrag und die Akku-

mulation im Boden begrenzen. 

Festsetzung § 9 (1) 20 BauGB 

 

M1 Schutz des Oberbodens  

Maßnahme 

Fachgerechter Abtrag und Wiederverwertung von Oberboden im Plangebiet bzw. in möglichst un-

mittelbarer Umgebung. Lagerung von Oberboden in Mieten von höchstens zwei Metern Höhe. Bei 

Lagerung länger als sechs Monate ist eine fachgerechte Zwischenbegrünung einzusäen. 

Begründung 

Schutzgut Boden: Weitgehender Erhalt der Bodenfunktionen, Schutz vor Erosion und 

Verunkrautung 

Festsetzung Hinweis im Bebauungsplan  

 

M2 Baustelleneinrichtungsflächen nur innerhalb der Baugrundstücke und Verkehrsflächen 

Maßnahme 

Eine Verwendung der öffentlichen Grünflächen ist für die Baustelleneinrichtung unzulässig. 

Begründung 

Schutzgut Boden: Vermeidung von Bodenverdichtung und Schadstoffeintrag 

Festsetzung Hinweis im Bebauungsplan 
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M3 Verwendung offenporiger Beläge 

Maßnahme 

Fußwege, Stellplätze und Hofflächen sind mit offenporigen und wasserdurchlässigen Belägen aus-

zuführen. Zulässig sind nur wassergebundene Decken, Drainpflaster, Rasenfugenpflaster oder Schot-

terrasen. 

Begründung 

Schutzgut Boden: Teilerhalt der Bodenfunktionen, Minimierung der Eingriffe in den 

Bodenhaushalt 

Schutzgut Wasser: Verringerung und Verzögerung des Oberflächenabflusses  

Schutzgut Klima/Luft: Verringerung der thermischen Belastung durch Aufheizung 

Schutzgut Landschaft: Minimierung des Eingriffes in das Ortsbild 

Festsetzung § 9 (1) 20 BauGB 

 

M4 Muldenversickerung von Niederschlagswasser 

Maßnahme 

Das abzuleitende Niederschlagswasser ist zentral in einer Versickerungsmulde zu sammeln und ge-

puffert schadlos in den Regenwasserkanal bzw. dem Mühlkanaleinzuleiten.  

Die Versickerungsmulde ist als flache Wiesenmulde mit einer maximalen Einstauhöhe von 40 cm 

auszubilden. Die Böschungsneigung von 1:3 darf nicht unterschritten werden. Die Fläche ist als 

Wiesen- oder Rasenfläche anzulegen. Herstellung einer belebten Bodenschicht von mind. 30 cm.  

Begründung 

Schutzgut Pflan-

zen/Tiere: 

Lebensraum für Tiere, Biotopvernetzungsfunktion 

Schutzgut Wasser: Reduzierung des Wasserabflusses, Beitrag zur Grundwasserneubildung, 

Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufs 

Schutzgut Klima/Luft: Bioklimatisch ausgleichende Wirkung durch Transpiration 

Schutzgut Boden: Minimierung der Eingriffe in den Bodenwasserhaushalt 

Festsetzung § 74 (3) Nr. 2 LBO 
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M5 Reduktion von Lichtemissionen  

Maßnahme 

Im Plangebiet ist nur der Einsatz von umwelt- und insektenschonenden, dimmbaren Leuchtmitteln 

(warmweiße LED-Leuchten) zulässig. Die Lampenträger müssen mit einem im Gehäuse liegenden 

Lichtkörper nach unten strahlen, die Leuchtkörper müssen vollständig und dicht eingekoffert sein. 

Seitlich streuende Leuchten und flächig angestrahlte Wände sind nicht zulässig. Das Beleuchtungs-

niveau ist zwischen 23:00 und 05:00 Uhr zu reduzieren. Auf Beleuchtung innerhalb der öffentlichen 

Grünflächen ist konsequent zu verzichten.  

Begründung 

Schutzgut 

Mensch/Landschaft: 

Reduzierung der nächtlichen Störwirkung, Minimierung der Licht-

immissionen auf das nächtliche Landschaftsbild  

Schutzgut Tiere: Minimierung der Lockwirkung auf nachtaktive Tiere (Insekten, Fleder-

mäuse) 

Festsetzung § 9 (1) 20 BauGB, Hinweis im Bebauungsplan 

 

M6 Pflanzung von Bäumen 

Maßnahme 

In der öffentlichen Grünfläche sind standortgerechte mittel- bis großkronige Laubbäume sowie 

Walnuss- und Obstbäume gemäß Planeintrag zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und fachgerecht 

zu pflegen. Der Standort kann außerhalb der Blickachse bis max. 5 m von Plan abweichen. Anbin-

dung mittels Dreibock. Abgehende Gehölze sind gleichwertig zu ersetzen. Wahl der Baumarten ge-

mäß der Baumartenliste in Anhang I.  

Begründung 

Schutzgut Pflan-

zen/Tiere: 

Lebensraumfunktion für Pflanzen, Lebensraum- und Rückzugsfunktion 

für Tiere, Biotopvernetzung 

Schutzgut 

Mensch/Landschaft: 

Erhöhung der Strukturvielfalt im Gebiet, Eingrünung, Aufwertung des 

Wohngebiets, gestalterische und landschaftliche Einbindung der 

Wohnbauflächen 

Schutzgut Klima/Luft: Minimierung der thermischen Belastung durch bioklimatisch ausgleich-

ende Wirkung durch Transpiration, Schadstoff- und Staubfilterung 

Festsetzung § 9 (1) 25a BauGB 
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M7 Anlage einer parkartigen öffentlichen Grünfläche mit blütenreichen Wiesenflächen 
und bespielbaren Landschaftselementen 

Maßnahme 

Die öffentliche Grünfläche zwischen Kirche und Wohngebiet ist soweit möglich als naturnahe Wie-

senfläche anzulegen und mit hochstämmigen Laub-/Obstbäumen gem. Planeintrag zu bepflanzen.  

Integriert werden die erforderlichen Retentionsflächen (multifunktional nutzbar) und Spielbereiche. 

Bespielbare Landschaftselemente, Spielelemente und Aufenthaltsbereiche sind zulässig. Die genaue 

Lage, Ausdehnung und Gestaltung ist im Rahmen der Ausführungsplanung festzulegen.  

Begründung 

Schutzgut Mensch: Schaffung eines qualitätsvollen Erholungs- und Freizeitraumes und at-

traktiven Wohnumfeldes 

Schutzgut Tiere: Schaffung von Nahrungs-, Brut- und Rückzugshabitaten (u. a. Insekten, 

Vögel), Stärkung der Lebensraum- und Vernetzungsfunktion für Tiere, 

Biotopvernetzungsfunktion, Bäume fungieren als Schutz und Leitlinie für 

Fledermäuse 

Schutzgut Pflanzen: Lebensraum für Pflanzen 

Schutzgut Klima/Luft: Bioklimatisch ausgleichende Wirkung, Durchlüftung des geplanten 

Wohngebietes, Schadstoff- und Staubfilterung 

Schutzgut Landschaft: Ein- und Durchgrünung des Wohngebietes, hochwertige Gestaltung der 

Grünflächen 

Festsetzung § 14 BNatSchG i. V. m. § 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB 

 

M8 Pflanzung von Sträuchern im Osten 

Maßnahme 

Anlage einer dichten, zweireihigen linearen Strauchpflanzung im Osten des Plangebietes auf einer 

2,5 m breiten privaten Grünfläche. Pflanzung von heimischen und standortgerechten Sträuchern, 

Wahl der Arten gemäß Liste in Anhang I. Pflanzqualität: Str. 125-150 cm, 2xv. mit Ballen, Pflanz-

dichte: mind. 1 Str./ 2 m², Pflanzabstand zu Wegen, der privaten Grundstücke und landwirtschaftli-

chen Flächen mind. 2 m. Bei Abgang sind Ersatzgehölze in gleicher Qualität zu pflanzen.  

Begründung 

Schutzgut Pflan-

zen/Tiere: 

Schaffung von Nahrungs-, Brut- und Rückzugshabitaten, Stärkung der 

Lebensraum- und Vernetzungsfunktion für Tiere, Aufwertung als Le-

bensraum für Pflanzen 

Schutzgut 

Mensch/Landschaft: 

Erhöhung der Strukturvielfalt im Gebiet, Verbesserung des Wohnumfel-

des, Schutz vor Staub- und Schadstoffimmissionen, Eingrünung des 

Wohngebietes in die Landschaft 

Schutzgut Klima/Luft: Bioklimatisch ausgleichende Wirkung, Schadstoff- und Staubfilterung 

Festsetzung § 9 (1) 25 b BauGB 

 



Stadt Radolfzell  Umweltanalyse zum Bebauungsplan  „Im Tal“ 

 

365° freiraum + umwelt   Seite 18 

M9 Bodenfreiheit von Einfriedungen zum Schutz der Tierwelt 

Maßnahme 

Sockelmauern sind nicht zulässig. Einfriedungen sollten mindestens 10 cm über dem Boden frei 

enden. Zäune sind zu begrünen. 

Begründung 

Schutzgut Tiere: Erhalt der Durchgängigkeit des Gebietes für Amphibien und Kleinsäu-

ger (z. B. Igel) 

Festsetzung § 9 (1) 20 BauGB 

 

M10 Bauliche Vermeidung von Transparenzsituationen und von großflächig spiegelnden 
Glasscheiben (Empfehlung) 

Maßnahme 

Bauliche Vermeidung von Transparenzsituationen, bei denen Vögel durch eine oder mehrere Glas-

scheiben hindurch attraktive Ziele sehen können und beim Anflugversuch mit den Scheiben kolli-

dieren (z.B. gläserne Verbindungsgänge, „Über-Eck"-Situationen mit Durchsicht, Schallschutzwände, 

Glaspavillons). Bauliche Vermeidung von großflächig spiegelnden Glasscheiben. Sofern solche Flä-

chen baulich nicht von vornherein vermieden werden können, sind spiegelungsarme Scheiben, ins-

besondere aber eine geeignete Strukturierung der Scheiben zur Risikoreduzierung geeignet.  

Begründung 

Hinweis 

Detaillierte Informationen hierzu sind der Informationsbroschüre der Schweizer Vogelwarte Semp-

ach zu entnehmen (https://vogelglas.vogelwarte.ch). (Schweizer Vogelwarte/ Schmid, H., Doppler, 

W., Heynen, D. & Rössler, M. (2012): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 2. Überarbeitete 

Auflage. Sempbach.). Dort sind u. a. folgende Punkte zur Minderung von Spiegelungs- oder Trans-

parenzsituationen genannt:  

• geripptes, geriffeltes, mattiertes, sandgestrahltes, geätztes, eingefärbtes, bedrucktes Glas 
(Punktraster, Bedeckung mind. 25 %) 

• möglichst reflexionsarmes Glas (Reflexionsgrad max. 15 %) 

• Milchglas, Kathedralglas, Glasbausteine, Stegplatten 

• andere undurchsichtige Materialien 

• mit Sprossen unterteilte Fenster, Oberlichter statt seitliche Fenster 

• Glasflächen neigen, statt im rechten Winkel anbringen 

Festsetzung   Hinweis im Bebauungsplan  

Schutzgut Tiere:  Minimierung des Tötungsrisikos für Vögel. Das Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) schützt wild lebende Tiere u.a. davor, verletzt oder getötet zu 

werden. Dieser Schutz ist insbesondere in § 44 Abs. 1 Ziff. 1 BNatSchG 

geregelt. Demnach ist es verboten, wild lebende Tiere der besonders ge-

schützten Arten (hierunter fallen z. B. alle europäischen Vogelarten) zu 

verletzen oder zu töten.  
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M11  Baumpflanzungen auf Privatgrundstücken 

Maßnahme 

Pro angefangene 400 m² Grundstücksgröße ist ein mittelkroniger Baum zu pflanzen. Pflanzabstand 

untereinander mindestens 5 m. Pflanzqualität: mindestens Hochstamm mit Ballen, Stammumfang 

mindestens 14-16 (Obstbäume StU 10-12), eine gerade Stammverlängerung muss vorhanden sein. 

Fachgerechte Befestigung. Es sind regionaltypische Bäume (siehe Pflanzliste 1 in Anhang I). Die 

Bäume sind fachgerecht zu pflegen und zu entwickeln. Bei Abgang sind die Bäume gleichwertig zu 

ersetzen. Die Bäume sind gegen Verbiss und Wühlmäuse zu schützen. Gemäß Planeintrag zu pflan-

zende Bäume werden angerechnet.  

Begründung 

Schutzgut Tiere & Pflan-

zen: 

Schaffung von Nahrungs-, Brut- und Rückzugshabitaten, Stärkung der 

Lebensraum- und Vernetzungsfunktion für Tiere, insbesondere Vögel und 

für Fledermäuse als Leitstruktur 

Schutzgut Landschaft: Durchgrünung des Wohngebietes, Aufwertung des Ortsbildes  

Schutzgut Klima / Luft: Erhalt der siedlungsklimatischen Ausgleichfunktion, Bäume dienen als 

Luftschadstofffilter, zur Transpiration und Kühlung 

Festsetzung § 9 (1) 25a BauGB 

 

Ö 1 Anlage einer extensiven artenreichen Fettwiese entlang der Laurentiusstraße 

Maßnahme 

Anlage einer extensiv gepflegten, artenreichen Fettwiese auf bisher überwiegend ackerbaulich ge-

nutzten Flächen. Entwicklung einer Wiesenflächen durch Ansaat von autochthonem Saatgut zu 

entwickeln (60 % Kräuter, 40 % Gräser). Die Flächen sind 2x jährlich zu mähen, der anfallende 

Grasschnitt ist abzufahren. Auf Düngung ist zu verzichten. Aufnahme in das Ökokonto der Stadt 

Radolfzell. 

Begründung 

Schutzgut  

Landschaftsbild: 

Freihaltung und Aufwertung der kulturhistorisch bedeutenden Sichtbe-

züge vom Erholungsweg/Aussichtspunkt zur Laurentius-Kirche 

Schutzgut Wasser: Verbesserung der Versickerungsfähigkeit des Bodens und der Nieder-

schlagswasserrückhaltung 

Schutzgut Boden: Verbesserung der natürlichen Bodenfunktion 

Schutzgut Pflanzen & 

Tiere: 

Entwicklung einer artenreichen Grünfläche als Lebens- und Nahrungs-

raum für zahlreiche Tiere (Insekten, Vögel, Fledermäuse etc.) 

Hinweis Die Maßnahme ist nicht als Kompensation für den Bebauungsplan „Im 

Tal“ erforderlich und kann bei fachgerechter Entwicklung als Kompen-

sationsmaßnahme einem Eingriff an anderer Stelle in Radolfzell zuge-

ordnet werden. 

Festsetzung § 9 (1) 20 BauGB 
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8. Artenschutzrechtliche Prüfung 

Vögel 

Die Obstbäume im Westen des Plangebietes (insbes. Nummern 1, 2, 4 und 5) weisen Höhlen auf und 

haben eine hohe Bedeutung für die Avifauna. Die Bäume 1, 2, 5 und 6 werden zum Erhalt fest-

gesetzt.  

Aufgrund der Biotopausstattung ist im Gebiet kein Vorkommen besonders oder streng geschützter 

Vogelarten zu erwarten. Offenlandbrüter, wie die Feldlerche, sind aufgrund der vorhandenen Raum-

kulisse (Siedlungsrand/Bäume) nicht zu erwarten. Die vorhandenen Obstbäume mit Höhlen werden 

überwiegend erhalten. Es entsteht kein Verlust von Ruhe- oder Fortpflanzungsstätten. Das Plange-

biet dient als Nahrungshabitat für zahlreiche Vögel, u.a. für Greifvögel. Durch die Flächeninan-

spruchnahme für den Wohnungsbau sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten, da im 

Umfeld ausreichend Flächen mit ähnlicher Ausstattung zur Verfügung stehen und Greifvögel sehr 

große Reviere abdecken.  

Bei Erhalt der o.g. genannten Obstbäume bzw. Rodung sonstiger Bäume außerhalb der Brutzeit (V1, 

V2) entsteht kein Tötungsrisiko für Tiere. 

Fledermäuse 

Eine Artenschutzfachliche Einschätzung nach § 44 BNatSchG für Fledermäuse für das Gebiet liegt 

vor (Fiedler 2015) und ist in Anhang III beigefügt. Der überarbeitete Städtebauliche Entwurf wurde 

2018 bezüglich der Relevanz für die Fledermauskolonie in der Kirche begutachtet und als akzepta-

bel beurteilt (E-Mail Fiedler von 2018, siehe Anhang III). Voraussetzung ist, dass die zum Erhalt fest-

gesetzten Bäume erhalten bleiben (Baumschutz während der Baumaßnahmen), der Grünanger 

randlich mit Bäumen bepflanzt wird und frei von Beleuchtung bleibt. 

In der nördlich an das Plangebiet angrenzenden Kirche St. Laurentius gibt es ein überregional be-

deutsames Vorkommen des Großen Mausohr. Die in der artenschutzfachlichen Einschätzung vorge-

schlagenen Maßnahmen zur Minimierung von Eingriffen wurden in das vorliegende Maßnahmen-

konzept übernommen (Maßnahmen: V2, M5, M6 und M7).  

Reptilien 

Das Gebiet hat aufgrund seiner Biotopausstattung für Reptilien keine Bedeutung. 

Sonstige naturschutzfachlich bemerkenswerte Tierarten 

Bei Umsetzung der folgenden wichtigen in Kapitel 7 aufgeführten Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen  können erhebliche Beeinträchtigungen durch die geplante Bebauung minimiert 

bzw. vermieden werden: V2 Durchführung von Rodungsarbeiten in den Wintermonaten, M5 Reduk-

tion von Lichtemissionen/Anpassung der Beleuchtung, M7 Anlage einer parkartigen öffentlichen 

Grünflächen und M6 Pflanzung von Bäumen.  



Stadt Radolfzell  Umweltanalyse zum Bebauungsplan  „Im Tal“ 

 

365° freiraum + umwelt   Seite 21 

Fazit der artenschutzrechtlichen Prüfung 

Es ist nicht zu erwarten, dass bei Umsetzung des Vorhabens unter Beachtung der genannten  Ver-

meidungs- und Minimierungsmaßnahmen die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG bzw. des Art. 

12 FFH-RL und Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie eintreten. Ein Ausnahmeverfahren gem. 

§ 45 (8) BNatSchG ist nicht erforderlich.  

Daneben tragen die folgenden in Kapitel 7 aufgeführten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-

men zusätzlich zur faunistischen Einbindung und Durchlässigkeit des Bauvorhabens in die Land-

schaft bei: V1 Erhalt und Sicherung von Bäumen, M4 Muldenversickerung von Niederschlagswasser, 

M8 Pflanzung von Sträuchern im Osten, M9 Bodenfreiheit von Einfriedungen zum Schutz der Tier-

welt, M10 Bauliche Vermeidung von Transparenzsituationen und von großflächig spiegelnden Glas-

scheiben sowie M11 Baumpflanzungen auf Privatgrundstücken.  

 

9. Fazit 

Die Stadt Radolfzell möchte im Plangebiet „Im Tal“ zur Gewinnung von neuem Wohnraum in Mar-

kelfingen einen Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB aufstellen.  

Auf die bisher überwiegend unversiegelten Böden entsteht durch die geplante Versieglung im Um-

fang von 1,89 ha eine erhebliche Beeinträchtigung. Eine erhebliche Beeinträchtigung entsteht 

zudem durch den Wegfall einer Fettwiese, von mehreren Einzelbäumen und eines Ackers auf das 

Schutzgut Pflanzen / Biotope. Die negativen Auswirkungen werden durch Erhalt und Pflanzung von 

Bäumen gemindert. Die Bebauung hat eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Landschaftsbild und 

der Sichtbezüge von der freien Landschaft zur Laurentiusstraße zur Folge. Die Funktion der Erho-

lungsnutzung wird durch die Bebauung nicht beeinträchtigt. Die negative Wirkung auf das Ortsbild 

wird durch das städtebauliche/freiraumplanerische Konzept und die Eingrünung gemindert.  

Durch die Verringerung der Grundwasserneubildungsrate durch die geplante Versiegelung entsteht 

eine geringfügige Beeinträchtigung des Grundwassers. Erhöhte Schadstoffeinträge sind aufgrund 

der hohen Funktion der Böden als Filter und Puffer nicht zu erwarten. Oberflächengewässer sind 

nicht betroffen.  

Auf die Schutzgüter Klima/Luft und Mensch sind bei vollständiger Umsetzung aller Vermeidungs- 

und Minimierungsmaßnahmen keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten.  

Bei vollständiger Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

des Eingriffes ist kein Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG bzw. des Art. 12 FFH-

Richtlinie und Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie zu erwarten.  

Da der Bebauungsplan nach § 13b BauGB aufgestellt wird, gelten die genannten verbleibenden 

Eingriffe als rechtlich zulässig. Ein Ausgleich ist aktuell aufgrund der § 13b BauGB nicht erforder-

lich.   
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Anhang I  Pflanzlisten 

Liste 1: mittelkronige Laubbäume  

Pflanzqualität H mB Stu 14-16 

 

Kleine bis mittlere Bäume, für Privatgärten, Stellplätze, öffentliche Grünflächen geeignet 

Deutscher Name  Botanischer Name Höhe Besonderheiten 

Feldahorn Acer campestre 'Elsrijk' 8-12 aufrechter, schlankerer Wuchs, mehltaufrei 

Feldahorn Acer campestre 8-12 schmaler Wuchs, für räumlich 
beengte Verhältnisse 

Säulen-Ahorn Acer platanoides ‘Colum-

nare’ 

8-10 kleinwüchsige Sorte; schmale, spitzenke-
gelförmige Krone 

Säulen-Hainbuche Carpinus betulus 'Frans 

Fontaine' 

bis 12 Sorte mit schlankem Säulenwuchs; behält 
im Alter auch ohne Schnitt schmale Form 

Weißdorn Crataegus monogyna 5-7 Kalk liebend, verträgt alle Böden 

Säulen-Weißdorn 
Crataegus monogyna 

‘Stricta’ 
4-6 Kleiner, schlanker Baum 

Kornelkirsche Cornus mas 4-7 

Kleiner Baum/Großstrauch, robust, gelbe 
Blüte, Blüte zeitiges Frühjahr, essbare 
Früchte (Marmelade), Nahrungsquelle für 
Insekten 

Holzapfel Malus sylvestris 6-8 anspruchslos und anpassungsfähig 

Mispel Mespilus germanica 3-5 
Großstrauch/kleiner Baum, Frucht nach 
dem ersten Frost essbar 

Echte Mehlbeere Sorbus aria 6-15 Laub unterseitig grau/weiß, Früchte 

Spitz-Ahorn Acer platanoides 'Cleve-
land' 

12-15 auffallender Blütenbaum , schlanker, wie 
die Art, schöne orange-gelbe Herbstfär-
bung 

Hainbuche Carpinus betulus  
 

12-15 sandig-lehmige Böden, sehr gut schnittver-
träglich 

Wildbirne 'Chanticleer' Pyrus calleryana 

'Chanticleer' 
12 Krone schmal spitzkegelig, Frucht 1,5cm 

Vogel-Kirsche Prunus avium 15-20 Blüten- und Fruchtbaum 

Traubenkirsche Prunus padus auch i. S. 

„Schloss Tiefurt“ 

10-15 durchgehender Leittrieb, weiße Trauben-
blüten, Duft, auffallend, für feuchte Stand-
orte 

Gemeine Eberesche,  
echte Vogelbeere 

Sorbus aucuparia 10-15 Nahrungsquelle für viele Tierarten (Blatt, 
Blüte, Früchte), schöne Herbstfärbung, für 
feuchte Standorte 

Speierling Sorbus domestica 10-18 essbare Früchte (nach erstem Frost); inten-
siver Duft, sehr langsam wachsend 

Elsbeere Sorbus torminalis 15-20 Krone pyramidal bis rundlich 

Stadt-Linde Tilia cordata 'Greenspire' 15-20 sehr gut für innerstädt. Klima geeignet 

Winter-Linde 'Rancho' Tilia cordata ‘Rancho’ 10-15 Blüte tropft nicht, auch für städtischen 
Bereich geeignet 
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Liste 2: großkronige Laubbäume 

Pflanzqualität H mB StU 14-16 

Großkronige Laubbäume über 20m für öffentliche Grünflächen 

Deutscher Name  Botanischer Name Höhe Besonderheiten 

Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 20-40 
Krone breit und sehr ausladend; verträgt 
innerstädtisches Klima schlecht 

Weiß-Birke Betula pendula 20-30 schlanke Krone, Vorsicht Pollen 

Trauben-Eiche Quercus petraea 30-40 
nährstoffarme, trockene Böden; für Stadt-
klima geeignet 

Stiel-Eiche Quercus robur 20-30 
nährstoffreiche Lehm- und Tonböden, für 
Stadtklima geeignet 

Winter-Linde Tilia cordata 15-25 
verträgt innerstädtisches Klima schlecht, 
wohlriechende Blüten 

Feld-Ulme Ulmus carpinifolia 30-40 
schnell wachsend; feuchte Lehmböden, für 
innerstädtisches Klima ungeeignet 

Berg-Ulme Ulmus glabra 30-40 
feuchte Ton-/Lehmböden; für innerstädti-
sches Klima ungeeignet 

 
 
Liste 3: hochstämmige Obstbäume 

Pflanzqualität H oB StU 10-12, Verwendung regionaltypischer Sorten   

Apfelbäume Höhe bis 10 m, breit elliptisch, Flachwurzler 

Deutscher Na-
me  

Reife Größe 
Frucht 

Farbe Geschmack Erntezeit 

Retina früh groß dunkelrot saftig, süßsäuerlich ab Ende August 

Nela früh mittel rotgelb saftig, säuerlich, 
schwacharomatisch 

ab Mitte August 

Hana früh mittel grün-braunrot saftig, säuerlich Anfang bis Mitte August 

Piros früh mittel rot saftig, süßsäuerlich August 

Starks Earliest früh mittel hellgelb-rot saftig mildsäuerlich Mitte Juli bis August 

Weißer Klarapfel früh mittel gelblich grün feinsäuerlich, würzig Ende Juli 

Gerlinde mittelfrüh mittel rotgelb süßsäuerlich Mitte September bis E. 
November 

Böhmer Cox mittelfrüh groß mittel-
dunkelrot 

süß-säuerlich aroma-
tisch 

Mitte September bis Ende 
Oktober 

Rebella mittelfrüh mittelgroß hellrot süß, leicht säuerlich, 
fruchtig 

Mitte bis Ende September 

Rubinola mittelfrüh mittelgroß leuchtend rot fein würzig, süß-
säuerlich 

ab Mitte September 

Alkmene mittelfrüh mittel grün/gelb; 
Sonnenseite 
rot 

leicht säuerlich; aro-
matisch 

Anfang September bis E. 
November 

James Grieve mittelfrüh mittel gelblich; Son-
nenseite 
orange 

feine Säure; würzig Mitte August bis Ende Ok-
tober 

Berlepsch mittelfrüh mittel rot und gold-
gelb 

säuerlich-frisch; wür-
zig; hoher Vitamin-C-
Gehalt 

November bis März 

Gravensteiner mittelfrüh groß karminrot und 
gelb 

süßsauer; aromatisch September bis November 
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Geheimrat 
Oldenburg 

mittelfrüh mittel grüngelb und 
orangerot 

mildsäuerlich September bis November 

Topaz spät mittelgroß gelborange – 
orangerot ge-
streift 

süßsäuerlich; fest Ende September bis Anfang 
März 

Florina spät mittelgroß rot, leicht grü-
ner Streifen 

süßlich, fein säuerlich Ab Ende September 

Otava spät mittegroß gelbgrün feinsäuerlich, aroma-
tisch 

Ab Mitte Oktober 

Ariwa spät mittelgroß orange- dun-
kelrot 

harmonisch süßsauer Mitte bis Ende September 

Rosana spät mittelgroß dunkelrot 
punktiert und 
geflammt 

süß, leicht säuerlich, 
aromatisch 

Ab Mitte September 

Rajka spät mittelgroß grüngelb und 
dunkelrot 

süß, aromatisch, leicht 
säuerlich 

Mitte bis Ende September 

Ontario spät groß gelbgrün und 
braunrot 

säuerlich-fruchtig Januar bis Mai 

Brettacher spät groß grünlich, teils 
leicht rot 

saftig Mitte Oktober bis März 

Boskoop rot spät groß bis 
sehr groß 

orange- dun-
kelrot 

kräftig fruchtig, säu-
erlich; würzig erfri-
schend 

Dezember bis April 

Glockenapfel spät groß grüngelblich frische Säure Ab Oktober 

Zuccalmaglio spät mittelklein gelb-leicht 
orange 

saftig, fein aromatisch Ab Ende September 

 

 

Birnbäume Höhe bis 15 m, aufrecht, Herzwurzler 
 

Deutscher Name Reife Größe 
Frucht 

Farbe Geschmack Erntezeit 

Clapps Liebling Frühsorte mittel gelbgrünlich; 
sonnenseits 
rötlich 

süßsauer; schwach 
würzig 

Mitte August bis Mitte 
September 

Frühe von Tre-
voux 

Frühsorte groß gelb-rot saftig; fein säuerlich, 
würzig 

August bis Anfang 
September 

Bunte Julibirne Frühsorte mittelgroß gelbgrün, be-
rostet 

gelbweiß; süßsäuer-
lich 

Mitte Juli bis Anfang Au-
gust 

Gute Luise Mittelfrühe 
Sorte 

mittel gelb-orange-
rötlich 

süß, leicht säuerlich, 
aromatisch 

September bis Oktober 

Conference Mittelfrühe 
Sorte 

mittel hellgelb süß, aromatisch, 
schmelzend 

Oktober bis November 

Madame Favre Mittelfrühe 
Sorte 

mittel grün süß-säuerlich, 
schwach würzig 

Mitte bis Ende August 

GellertsButter-
birne 

Mittelfrühe 
Sorte 

mittel bis 
groß 

gelbbraun; 
bronze beros-
tet 

saftig; süßlich würzig Ende September bis Anfang 
Oktober 

Köstliche 
ausCharneux 

Mittelfrühe 
Sorte 

mittel grüngelb
 

nsaftig, feinsäu-
erlich, aroma-
tisch 

Mitte Oktober bis Anfang 
Dezember 

Winterforelle Spätsorte groß grüngelb-rot saftig, süß, mild Ab Anfang Oktober 

Gräfin von Paris Spätsorte mittel bis 
groß 

grüngelb; 
dicht 
punktiert 

herb, schwach aroma-
tisch 

Ende Oktober bis Anfang 
Januar 
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Alexander Lucas Spätsorte groß grüngelb; be-
rostete Punkte 

süßaromatisch, saftig Anfang November bis Ende 
Dezember 

Vereinsdechant Spätsorte mittelgroß gelb; sonnen-
seitsrötlich 

süß, saftig Ende Oktober is Ende No-
vember 

    
Süßkirschen Höhe bis 15 m, aufrecht, Herzwurzler  

Deutscher Name Reife Größe 
Frucht 

Farbe Geschmack Erntezeit 

Schneiders späte 
Knorbel 

Spätsorte groß schwarzrot würzig, saftig, feinsüß Mitte Juli bis Anfang Au-
gust 

Hedelfinger Frühsorte groß hellrot saftig-
wohlschmeckend 

Anfang bis Mitte Juli 

Große schwarze 
Knorbelkirsche 

mittelfrühe 
Sorte 

groß dunkelbraun-
rot 

fest, saftig, angenehm Mitte Juli bis Ende Juli 

Regina Spätsorte groß rotbraun aromatisch Ende Juli bis Ende August 

Sam mittelfrühe 
Sorte 

mittel otbraun fest, saftig, angenehm Mitte Juli bis Ende Juli 

Burlat Frühsorte groß dunkelrot fest, saftig, angenehm Anfang bis Mitte Juni 

Unterländer mittelfrühe 
Sorte 

groß dunkelrot aromatisch süß, wür-
zig 

Mitte bis Ende Juli 

Adlerlkirsche von 
Bärtschi 

mittelspäte 
Sorte 

groß Dunkelrot-
braun 

süßsäuerlich, würzig Ende Juli bis Anfang Au-
gust 

 
Zwetschgen und Pflaumen, Höhe bis 8 m, Flachwurzler 
 

Deutscher Name Reife Größe 
Frucht 

Farbe Geschmack Erntezeit 

Graf Althanns mittelfrühe 
Sorte 

groß-sehr 
groß 

blaurot bereift sehr saftig Mitte August bis Anfang 
September 

Reneklote Spätsorte mittel grüngelblich; 
rot punktiert 

sehr saftig, süß Ende August bis Anfang 
September 

Hanita mittelspäte 
Sorte 

mittel dunkelblau; 
bereift 

saftig aromatisch; 
süßsäuerlich 

Ende August bis Mitte 
September 

Mirabelle von 
Nancy 

mittelfrühe 
Sorte 

klein zitronengelb; 
rötlich punk-
tiert 

würzig süß Mitte bis Ende August 

Hauszwetschge Spätsorte mittel tiefblau, be-
reift 

feine süße, erfri-
schende Säure 

September bis Anfang 
Oktober 

Cacaks Fruchtba-
re 

Spätsorte mittel dunkelblau süßsäuerlich Ende August 

Ontariopflaume mittelfrühe 
Sorte 

groß grüngelblich süß, schwach aroma-
tisch 

August 

Kirkespflaume mittelspäte 
Sorte 

mittel blau bereift saftig würzig, süßsäu-
erlich 

Ende August bis Mitte 
September 

Katinka Frühsorte mittel dunkelblau 
bereift 

aromatisch Mitte bis Ende Juli 

 

Walnuss, 7-8 m Kronenbreite, Pfahlwurzler 
Deutscher Name Reife Größe 

Frucht 
Farbe Geschmack Erntezeit 

Weinsberg 1 mittelfrühe 
Sorte 

groß helles gold-
braun 

wohlschmeckend Mitte September bis An-
fang 
Oktober 
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Liste 4: Pflanzung von Sträuchern (gruppenweise und linear in südöstlicher Grünfläche)  
Pflanzqualität: Str. 125-150 cm, 2 x v. mit Ballen, Pflanzdichte: mind. 1 Str./2 m² 
 

Deutscher Name Botanischer Name  Höhe (m) Besonderheiten 

Hainbuche Carpinus betulus bis 25 sandig-humose Lehmböden; sehr gut 
schnittverträglich 

Kornelkirsche Cornus mas 5-7m mäßig trockene Lehm-/Humusböden; gut 
schnittverträglich 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 3-4m frische, sandig-steinige Lehm-/Tonböden; 
starken Rückschnitt gut vertragend 

Haselnuss 
Corylus avellana 4-6m mäßig trockene Lehm-/Humusböden; gut 

schnittverträglich 

Zweigriffliger 
Weißdorn 

Crataegus laevigata bis 10m lockere, humose Schutt-/Lehmböden; radi-
kalen Verjüngungsschnitt gut vertragend 

Eingriffliger 
Weißdorn 

Crataegus monogyna 4-6m lockere, humose Schutt-/Lehmböden; radi-
kalen Verjüngungsschnitt gut vertragend 

Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
2-6m (häu-
fig nur bis 

3m) 

frisch-feuchte Humus-/Lehm-/Tonböden; 
lockt Rotkehlchen an 

Gemeiner Ligus-
ter 

Ligustrum vulgare 3-5m alle Böden, trocken bis feucht; radikalen 
Verjüngungsschnitt gut vertragend 

Gemeine He-
ckenkirsche 

Lonicera xylosteum 2,5-3,5m Humusböden/ sandige Lehm-/Tonböden; ra-
dikalen Verjüngungsschnitt gut vertragend 

echte Hundsrose Rosa canina 2-3m alkalische, durchlässige Böden - nicht zu 
feucht; radikalen Verjüngungsschnitt gut 
vertragend 

Weinrose Rosa rubiginosa 2-3m durchlässige schwere Lehm-/Tonböden; radi-
kalen Verjüngungs- schnitt gut vertragend 

Schwarzer Ho-
lunder 

Sambucus nigra 5-7m frische, humusreiche, sandige Lehm-
/Tonböden; radikalen Verjüngungs- schnitt 
gut vertragend 

Trauben-
Holunder 

Sambucus racemosa 3-4m frische Lehmböden; starker Rückschnitt 
nicht empfehlenswert 

Wolliger 
Schneeball 

Viburnum lantana 3-4m frische, trockene, durchlässige Sand-/Ton-
/Lehmböden; radikalen Verjüngungsschnitt 
vertragend 

Gemeiner 
Schneeball 

Viburnum opulus 3-4m alle feuchten, nährstoffreichen Böden;  
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Anhang II  Baumbestand (Lage siehe Bestandsplan, Erfassung am 14.04.2016, 365°, Baum wird zum Erhalt festgesetzt) 
Nr. Botanischer 

Name 
Deutscher 
Name 

Stamm- 
Durchmesser 

[cm] 

Stamm- 
umfang 

[cm] 

Höhe 
[m] 

Kronen- 
durchmesser 

[m] 

Vitalität Bedeutung 
Avifauna 

Bewertung Sonstiges 

1 Malus Apfel -  14 9 + x XXX 
Wurzelanlauf teilweise faul, Totholz,  Pflegeschnitt, 

Astschäden 

2 Pyrus Birne  -  17 10  +/+- x XXX Wurzelanlauf angefault, Astungswunde eingefault  

3 Malus  Apfel -  8,5 7 +-  X 

Stammwunden eingefault, Astungswunden eingefault.  

deutlicher Pflegemangel 

4 Malus Apfel -  8 10 +- x X 

Stammverletzungen, eingefaulte Astungswunden, 

Rindenschaden, vergreist, Pflege 

5 Malus Apfel -  14 8 - x XX 

Astungswunden, Astriss, Totholz,  

einseitige Krone 

6 Malus Apfel -  16 12 +/+-  XX 
Stammverletzungen, Astungswunden, Rindenschaden, 

Totholz, 

7  Kirsche       - Alter Kirschbaum von Wildkirsche überwuchert 

8  Kirsche -  8  -  -  

9 Malus Apfel -  8 10 +-  X/XX 
Eingefaulte Astungswunde, deutlicher Pflegerückstand, 

vergreist 

10 Totbaum        - Höhlen, Habitatbaum 

11 Malus Apfel -    +-/-  - Abgebrochen, Totholz, Reaktionsholz, Höhlen 

12  Kirsche -      - Kirsche von Wildkirsche überwachsen 

 
Vitalität  Bewertung   
+ vital  - nicht erhaltensfähig 
+- eingeschränkte Vitalität  X  erhaltensfähig 
- abgehend  XX  erhaltenswürdig 
-- abgestorben  XXX sehr erhaltenswürdig 
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Anhang III  Fotodokumentation 

 

  
Blick von Westen auf die Fettwiese mit einzelnen 
Obstbäumen (geplante westliche Grünfläche)  

Blick vom Westen (geplante westliche Grünfläche) 
Richtung Osten auf das Plangebiet. 

  
Blick von Westen auf die schmale Fettwiese mit 
einzelnen Obstbäumen zwischen der Ackernutzung  

Blick von Osten (schmale Fettwiese) Richtung Wes-
ten auf Markelfingen und die historische Pfarrkir-
che 

 

  
Blick von der schmalen Fettwiese Richtung Osten 
auf das Plangebiet und das anschließende Markel-
finger Hügelland 

Blick von dem Aussichtspunkt im Osten auf das 
Plangebiet und Markelfingen 
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Anhang IV Artenschutz 

 

 












	anhang.pdf
	Anlagen und Pläne.pdf
	1749_UA_VE_WA_Im-Tal_Markelfingen_2019_02_13_E
	1749_UA_VE_WA_Im-Tal_Markelfingen_2019_02_13
	Anhänge
	1749_UA_VE_WA_Im-Tal_Markelfingen_2018_11_26_E
	Fledermäuse_Markelfingen-2015
	1749_Gutachter_Fiedler


	1749_Bestandsplan_Umweltanalyse_2018_11_26_E
	1749_bs_UB_Im_Tal_Markelfingen



